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bedeutsame Bereiche sowie Hinweise auf die Nutzung der Ein- 
flußmöglichkeiten für feindlich-negative Zwecke;

- politisch-ideologische Einstellungen und Haltungen der unter 
OPK stehenden Personen;

- begünstigende Bedingungen, Gefahrenmomente, personelle sowie 
andere Unsicherheitsfaktoren, einschließlich bereits erziel
ter Ergebnisse beim Ausräuraen derselben.

Die objektive und kritische Einschätzung hat stets unter kon
kretem Bezug auf die gewonnenen operativ bedeutsamen Informa
tionen und Beweise zu erfolgen. Die politisch-operativen Er
kenntnisse und Erfahrungen über Pläne, Absichten, Maßnahmen 
sowie Mittel und Methoden feindlich-negativer Kräfte sowie 
Informationen über die politisch-^operative Lage im Verantwor
tungsbereich sind gründlich analytisch zu verarbeiten und mit 
den in der abzuschließenden OPK erarbeiteten Tatsachen in Be-•p
Ziehung zu setzen. V;.

Führt die Einschätzung zu dem Ergebnis, daß die Voraussetzun-
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gen für das Anlegen Operativer Vorgänge oder das Einleiten 
von Ermittlungsverfahren vorliegen, sind die in meiner Rieht- 
linie Nr. 1/76 unter den Ziffern 1.8, und 2.8. getroffenen 
Festlegungen zur Einschätzung von Ausgangsmaterialien für Ope
rative Vorgänge und zur Einschätzung abzuschließender Opera
tiver Vorgänge zu beachten.

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Einschätzung ist über 
den Abschluß der OPK zu entscheiden. Zu jeder abzuschließen
den OPK ist grundsätzlich ein Abschlußbericht zu erarbeiten. 
Dieser hat zu enthalten;

- die politisch-operative und rechtliche, insbesondere 
strafrechtliche Einschätzung der Ergebnisse der OPK;


